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Elektromagnetische Felder beim Feuerwehreinsatz 
 
• 

• 
• 

Einsätze (Höhenrettung, DL-Einsatz zur Menschenrettung) im Bereich von Antennenanlagen auf 
Dächern, Masten, Brücken, Türmen; 
Einsätze im Bereich von Sendeanlagen (z.B. Fernsehsender, RADAR) 
Einsätze in Objekten in denen für den Betrieb von Geräten elektromagnetische Felder erzeugt 
werden. (Medizinische Untersuchungen, etc.) 

 
Gefahren - Bewertung 
 
• 

• 

• 

Die Wechselwirkungen zwischen Elektromagnetischen Feldern und dem menschlichen Körper 
sind noch nicht abschliessend bewertet. (Uneinige Diskussion)  
Studien zeigen, dass auch bereits sehr schwache, d.h. energiearme elektromagnetische Felder in 
der Lage sind, biologische/gesundheitliche Effekte auszulösen. Hierdurch kann es z.B. zu 
Veränderungen des Zellstoffwechsels, der Hirnströme, zu Befindlichkeitsstörungen, Störungen 
der Konzentration und Orientierung und der Beeinflussung bestimmter Krankheiten kommen.  
Die Wirkung von elektromagnetischen Felder nimmt mit zunehmender Entfernung von der Quelle 
ab! (Abstandsgesetz!) 

 
Einsatzgrundsätze 

 
• Wenn möglich sofortiges Abschalten der betroffenen Anlage durch den Betreiber, ansonsten 

folgende Mindestsicherheitsabstände einhalten: 
 
Aktive Mobilfunkanlagen   -Æ  5 m 
UKW-Sendern    -Æ 10 m  
TV-Sendern    -Æ 50 m 

¾ Es gilt die 3 A-Regel:  

o Abstand (nur unbedingt notwendiges Personal einsetzen, Abstände einhalten) 

o Aufenthaltszeit (nur Menschenrettung und für wichtige Einsatztätigkeiten im Bereich der 
Anlage aufhalten, Prüfe die ev. (Langzeit-) Exposition des Absperrpersonal bei längeren 
Einsätzen!) 

o Abschirmung (z.B. Personal hinter dem Löschfahrzeug oder Mauer bleiben – dies ist 
besonders bei Langzeiteinsätzen sinnvoll, wenn sich ein optimaler Sicherheitsabstand aus 
wichtigen Gründen nicht realisieren lässt)  

¾ Aus Arbeitsschutzgründen sind alle Einsätze zu dokumentieren, wenn möglich mit Skizze (besser 
Fotos als Übersichtsbilder – dafür nur geringer Aufwand erforderlich), um auch später die 
Exposition noch abschätzen zu können. Besonders wichtig die Angabe der Expositionszeiten des 
eingesetzten Personals –  z.B. bei der Menschenrettung. 
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• 
• 
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